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1 Textliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 11 Abs. 2 BauNVO)

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ (SOPV-F) sind
folgende bauliche Anlagen zulässig:

1. Photovoltaik-Freiflächenanlagen (z.B. Modultische mit Solarmodulen),

2. die dem o.g. Nutzungszweck zugeordnete technische (z.B. Wechselrichterbänke, Trans-
formatorenstationen, etc.) und sonstige Nebenanlagen (z.B. Kameramasten, Einfriedun-
gen, Anlagen zum Brandschutz, etc.),

3. Zufahrten, Stellplätze, Baustraßen, Wartungsflächen sowie

4. Speichereinrichtungen (z.B. Batteriecontainer).

1.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 16 Abs. 2 Nr. 4 sowie § 18
Abs. 1 BauNVO)

1.2.1 Bauliche Anlagen mit Ausnahme von Masten dürfen eine Höhe von 3,5 m über Gelände-
oberkante nicht übersteigen. Die Mindesthöhe der Unterkante der Solarmodule wird auf min.
0,80 m über Geländeoberkante festgesetzt. Kameramasten dürfen eine Höhe von 8,0 m über
Geländeoberkante nicht übersteigen. Sonstige Masten dürfen eine Höhe von 5,0 m über
Geländeoberkante nicht überschreiten. Die Geländeoberkante ist der Planzeichnung in Form
von Höhenlinien zu entnehmen. Zwischenwerte sind zu interpolieren.

1.2.2 Oberer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante der Solarmodule bzw.
der technischen Anlagen. Bei Anlagen mit Dächern entsprechen diese der Oberkante der
Dachhaut am höchsten Punkt der Anlage bzw. des obersten Attikaabschlusses.

1.3 Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 16 Abs. 1 sowie § 19 BauNVO)

Die maximal zulässige Grundfläche für die zur Errichtung der PV-Module erforderlichen
Rammpfähle sowie technischen Nebenanlagen (z.B. Zentralwechselrichter, Transformato-
renstationen, Umspannstation), Speicheranlagen, Stellplätze und Wartungsflächen wird ins-
gesamt auf eine GR = 500 m2 festgesetzt.



Textliche Festsetzungen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Oberm Kreuzstück“

Vorentwurf - Planstand: 18.02.2026 3

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen sowie Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen
sowie Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Photovoltaik-Freiflächenanlagen (z. B. Modultische mit Solarmodulen inkl. ihrer Zentralwech-
selrichter, Transformatorenstationen, Umspannstation) sowie Speicheranlagen sind aus-
schließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nebenanlagen (z.B.
Kameramasten, Einfriedungen, Anlagen zum Brandschutz, etc.) sowie Stellplätze, Betriebs-
wege und Wartungsflächen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.5.1 Die Befestigung von Zufahrten, Stellplätzen, Baustraßen und Wartungsflächen ist nur in was-
serdurchlässiger Art und Weise zulässig.

1.5.2 Die Modultische für die Solarmodule sind ohne eine flächenhafte Versiegelung des Bodens
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu installieren (Ausnahme: Einzel-, Punkt-
und Köcherfundamente). Ein flächenhaftes Abschieben des Oberbodens zu Nivellierungs-
zwecken oder die dauerhafte Lagerung von Aushub oder Baumaterialien sind unzulässig.

1.5.3 Die Flächen im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind als Grünland durch Mahd
oder Beweidung extensiv zu bewirtschaften. Bisher nicht als Grünland genutzte Flächen im
Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlage sind mittels Ausbringung von Heumulchsaat
bzw. Saatgut regionaler Herkunft als Grünland anzulegen.

1.5.4 Zur Außenbeleuchtung sind ausschließlich vollabgeschirmte Leuchten, die im installierten
Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmit-
tel mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum von weniger als 3.000 Kelvin zulässig.

1.6 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Laubbäume und Laubsträu-
cher dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind diese zu ersetzen.

1.7 Zulässigkeit von Vorhaben (§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB)

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ sind nur solche
Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsver-
trag verpflichtet.
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2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO)

2.1 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO)

Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 2,50 m
über der Geländeoberkante zzgl. Übersteigschutz. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist
freizuhalten. Mauern und Mauersockel sind mit Ausnahme von Einzel-, Punkt- und Köcher-
fundamenten unzulässig.

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

3.1 Bodendenkmäler

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenver-
färbungen und Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden.
Diese sind gemäß § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen
(Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.
Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten
und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.

3.2 Stellplätze

Es gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Dornburg in der zum Zeitpunkt der Bauantrag-
stellung geltenden Fassung.

3.3 Verwertung von Niederschlagswasser

Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von
der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesund-
heitliche Belange nicht entgegenstehen.

3.4 Artenschutz (allgemein)

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13
und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten:

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-
schützter Vogelarten führen können, sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09.
durchzuführen. Ggf. bedarf es in einigen Fällen bei Baumaßnahmen auch außerhalb
der Brutzeit einer gesonderten Genehmigung seitens der unteren Naturschutzbe-
hörde.
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b) Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs-
und Abrissmaßnahmen durch eine qualifizierte Person daraufhin zu kontrollieren, ob
geschützte Tierarten anwesend sind.

c) Bau-, Änderungs- und Abrissarbeiten sind generell außerhalb der Wochenstubenzeit
von Fledermäusen (01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Per-
son zu begleiten.

d) Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehölzrückschnitt
durch einen Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu über-
prüfen.

e) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte
zu erhalten. Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde zu treffen.

f) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09.
durchzuführen.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren.
Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45
Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde
zu beantragen.

3.5 Bodenschutz

Nach § 202 BauGB ist „Mutterboden, der bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen
sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in
nutzbarem Zustand zu halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen“. Es wird
auf das Informationsblatt des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz hingewiesen: Boden – mehr als Baugrund, Bodenschutz für
Bauausführende hingewiesen. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 sind bei der Bau-
ausführung zu beachten und einzuhalten.


